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Es ist rechtlich nicht möglich, einen Doktor- oder Professorentitel zurückzugeben. Das ist kein
Orden, der verliehen wird. Da zeigt er, dass er sich mit den rechtlichen Grundlagen nicht
auskennt.

Das ist für einen Dr.jur. die nächste Peinlichkeit.

Der Titel kann nur verliehen - und rückgefordert werden, falls sich herausstellt, dass die
Grundlage für die Verleihung nicht gegeben war.
Und ich hoffe sehr, dass die Uni Bayreuth hier keine Rücksicht auf Adel, Geld oder Titel nimmt,
sondern sich an die Rechtslage hält.

Falls dies durchginge, wäre ein Präzedenzfall geschaffen, der in Zukunft die Beurteilung
wissenschaftlicher Arbeiten in Deutschland unmöglich machen würde.
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